
 

76. Sitzung des Wirtschaftsausschusses, TOP 4:  
Naturschutz & Kreditwürdigkeit 
 
 
Sehr geehrte Frau Strauß, 
 
ich bitte Sie, in der Sitzung am 12. Mai 2004 unter „Verschiedenes“ das 
Thema „Wirtschaftliche Auswirkungen der Ausweisung von 
Naturschutzgebieten“ aufzurufen. 
 
Wenn wirtschaftlich genutzte Grundstücke unter Naturschutz gestellt 
werden, kann die zukünftige wirtschaftliche Nutzbarkeit der Grundstücke 
eingeschränkt werden. Verwenden die Eigentümer solche Grundstücke 
als Kreditsicherheiten, ändern sich wahrscheinlich der Beleihungswert 
der Grundstücke und die Kreditwürdigkeit ihrer Eigentümer. Dies kann 
weitreichende gute oder schlechte Folgen für die Wirtschaftlichkeit von 
Betrieben und Arbeitsplätzen haben. 
 
Ich beantrage, dass der Ausschuss zu diesem Thema öffentlich 
Experten der Kreditwirtschaft und der Grundstückswirtschaft anhört, die 
u.a. zu folgenden Fragen Stellung nehmen sollen: 
 
• Wie wirkt sich die Bennennung oder die Ausweisung von 

Grundstücken als Naturschutzgebiet auf den Verkehrswert und den 
Beleihungswert eines Grundstückes aus? 

• Wovon hängt es ab, ob und wenn ja, wie stark sich Verkehrs- und 
Beleihungswert ändern? 

• Wie wirken sich diese Änderungen auf die Bonität betroffener 
Kreditnehmer aus? 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Wirtschaftsauschuss des 
Schleswig-Holsteinischen 
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Die Vorsitzende 
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Im Hause 
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